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Zerstückelungs-Verbot.
Art. 19. Güterteilungen, welche die Zerstückelung so weit

führen, daß Eigentumsparzellen von weniger als 1000 Quadratmeter

Flächeninhalt oder von weniger als 5 Meter Breite entstehen

würden, sind verboten, so lange diese Parzellen nur dem
landwirtschaftlichen Betriebe dienen.

Obiges Gesetz tritt mit seiner Annahme in Kraft. Die hiezu

gehörige Vollziehungsverordnung wird der Große Rat erlassen.

Zinktafeln.

In Jahrgang HI, Seite 127, unserer Zeitschrift hat Herr
Stadtgeometer Stohler in Basel über die Verwendung von Aluminiumtafeln

für Originalpläne berichtet. Nach seiner Darstellung haben
Versuche mit Eisen-, Zink-, Aluminium-, Glas- und dünnen Xylo-
litplatten, die zur Beseitigung der Formänderungen der Papierfläche

dienen sollten, schließlich zur Einführung der Aluminium-
platten geführt. Seither sind solche auch auf dem Vermessungsamte

der Stadt Zürich zur Verwendung gelangt und es steht wohl

nur der hohe Preis — 40 Fr. — für eine Tafel von 800/1100 mm
bei 1,75 mm Dicke einer allgemeineren Verwendung derselben

entgegen.
Nach einer Mitteilung in dem Organ des württembergischen

Geometervereins verwendet seit einigen Jahren das städtische

Vermessungsamt in Stuttgart zum Aufzeichnen der Ortspläne im
Maßstab 1 : 500 anstatt den auf Karton aufgezogenen Zeichnungsblätter

gewöhnliche, aber vollkommen ebene Zinkblechtafeln von
0,7 mm Dicke, welche mit Zeichenpapier überzogen sind.

Diese Zinkblechtafeln werden, damit sie eine matte
Oberfläche erhalten, auf beiden Seite mit verdünnter Salzsäure
abgerieben und sodann mit Wasser abgewaschen, damit keine Oxydsalze

auf den Platten bleiben. Dieselben werden nun, damit sie

sich nicht aufbiegen,'nach dem Vorgehen von Basel auf beiden
Seiten mit der gleichen Sorte gutem, glatten Zeichenpapier
unter Verwendung von dünnem Stärkekleister überklebt und

wenn möglich, mehrmals unter einer lithographischen Handpresse

durchgezogen. Um ein Loslösen am Rande durch den

häufigen Gebrauch zu verhindern, läßt man den einen der beiden
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Bogen auf allen vier Seiten über die Platte vorstehen, biegt die
vorstehenden Streifen und klebt sie an. Alsdann legt man die

Platten zwischen Makulatur und läßt sie austrocknen. Schon nach

einigen Tagen sind sie verwendbar.
Da der Ausdehnungskoeffizient des Zinks 1/335 von 0 ° bis

100° C. (Aluminium V435) beträgt, so ergibt sich bei einem

Temperaturunterschied von 10 ° C. eine Längendifferenz von 0,24 mm
auf eine Seitenlänge der Platte von 80 cm. Dieselbe beträgt also

etwa die Dicke eines mit der Reißfeder gezogenen mittelfeinen
Strichs. Tatsächlich ist bis jetzt eine durch Temperatureinflüsse
bewirkte Differenz an solchen Platten noch nie beobachtet worden,
was wohl darauf zurückzuführen sein dürfte, daß die Papierschicht
einen schützenden Einfluß auf die Platten ausübt. Jedenfalls
kommt eine so kleine Differenz nicht in Betracht, zumal die
Platten bei gleicher Temperatur normal bleiben müssen.

Was ihre übrigen Eigenschaften betrifft, so sind dieselben

geradezu ideal. Sie liegen vollkommen eben auf, es läßt sich

vortrefflich auf denselben zeichnen und das Ausradieren veränderter
Objekte geht wegen der harten Unterlage viel leichter und rascher

von statten als bei den Kartons.
Die Kosten einer solchen Platte betragen etwa dasselbe wie

die auf der Rückseite mit Kalikoleinwand überzogenen Kartons
und sind zum Gebrauche fertig von der Firma Karl Juhrisch,
lithogr. Kunstanstalt in Stuttgart, Silberburgstraße 125, zu beziehen.

Gehalte der preußischen Landmesser.

Die Budgetkommission des preußischen Abgeordnetenhauses

beantragt, das Diensteinkommen der staatlich angestellten
Landmesser anzusetzen wie folgt:

a) Grundgehalt 2700 Mark
b) 3 Alterszulagen nach je 3 Jahren von 400 Mark
c) à „ „ „ o „ „ oOO „

In der Regel sind die jungen Landmesser bis zu ihrem
27. Jahre diätarisch angestellt,, der End- und Höchstgehalt würde

unter dieser Voraussetzung im 50. Jahre mit 5100 Mark erreicht.
Ein Minderheitsantrag, die unter c) angeführten Alterszulagen
ebenfalls mit 400 Mark anzusetzen, beliebte nicht.
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